
1. Januar 2023 
LkSG tritt in Kraft
• anzuwenden für 

Unternehmen mit 
mindestens 3.000 
Arbeitnehmenden 

1. Januar 2024  
LkSG Ausweitung
• auch für Unternehmen 

mit mindestens 1.000 
Arbeitnehmenden im 
Inland

1. Halbjahr 2023 
Veröffentlichung 
7. MaRisk-Novelle 
• Umsetzungsfrist von sechs 

Monaten gilt nur für 
Neuerungen

• Betrifft alle Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstitute

ab 2024  
Ende der 
Übergangsfrist -
Berichtspflicht gem.  
7. MaRisk-Novelle 
• Berichtspflicht in 2024 

für das Geschäftsjahr 
2023 gem. den 
Anforderungen in der 
Novelle**

• Neuerungen aus 7. 
MaRisk-Novelle 
müssen umgesetzt 
sein

* Die hier gemachten Angaben dienen als Überblick und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
**Anforderungen an den Umgang mit Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Risiken stellen nach aktuellem Kenntnisstand überwiegend keine Neuerung der MaRisk dar und sind daher ab Inkrafttreten der MaRisk-Novelle sofort umzusetzen. Eine genauere Differenzierung von Neuerungen mit Umsetzungsfrist und Konkretisierungen ohne
Umsetzungsfrist wird die BaFin bei Veröffentlichung der finalen MaRisk-Novelle bekannt geben.
*** Als große Unternehmen gelten Unternehmen, welche zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 MA, Nettoumsatz > 40 Mio. €, Bilanzsumme > 20 Mio. €.
**** ausgenommen davon sind Kleinstunternehmen (als Kleinstunternehmen definiert werden Unternehmen, die am Bilanzstichtag mind. zwei der drei Merkmale erfüllen: Bilanzsumme max. 350 000 €, Nettoumsatzerlöse max. 700 000 €, durchschn. Zahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten: max. 10)

CSDDD Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive

CSRD Corporate Social Responsibility Directive
EFRAG European Financial Advisory Group
ESG Environmental, Social and Governance
ESRS European Sustainability Reporting 

Standards
LkSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

• Berichtspflicht gem. 
CSRD für das 
Geschäftsjahr 2024 
unterliegen Unterneh-
men, welche bisher be-
reits zu einer Abgabe 
nichtfinanzieller Erklä-
rung verpflichtet waren 

• die ESRS der EFRAG 
konkretisieren die 
Berichtsanforderungen

ab 2025  
CSRD/ erwartete nationale 
Gesetzgebungsüberführung 

Überblick* wichtiger regulatorischer Anforderungen für Factoring-Anbieter im Bereich ESG/Nachhaltigkeit

• Berichtspflicht gem. 
CSRD für das 
Geschäftsjahr 2025 
betrifft alle weiteren 
großen Unternehmen***

ab 2026  
CSRD Ausweitung

20242023 2025 2026 2027

• Berichtspflicht gem. CSRD 
für das Geschäftsjahr 2026 
betrifft zusätzlich 
börsennotierte kleine und 
mittlere Unternehmen****, 
kleine und nicht-komplexe 
Kreditinstitute und 
konzerneigene Versiche-
rungsunternehmen

ab 2027  
CSRD Ausweitung

erwartet Ende 2023 
Verabschiedung CSDDD
(„europäisches LkSG“) 
• Umsetzung der EU-

Richtlinie in 
nationales Recht bis 
Ende 2025

• voraussichtlich eine 
Verschärfung des 
LkSG

• Anpassung des LkSG
• anzuwenden gestaffelt 

nach Unternehmens-
größen

ab 2026  
CSDDD - nationale 
Umsetzungsgesetze 
sollen in Kraft treten

Stand 17.05.2023

?

Was ist zukünftig 
zu erwarten?
• Normen mit 

verstärktem Fokus 
auf Social und 
Governance
Aspekte

• Berücksichtigung 
von Unternehmen 
aus Drittländern 
bei der Berichts-
pflicht, insofern 
diese in der EU 
Tochterunterneh-
men oder Zweig-
stellen haben 
(CSRD Ausweitung)


